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Der Bundestag berät am Freitag, 12. Juni 2026, erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung
„zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-
Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 21/6130(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Der Entwurf sieht
Einsparungen und zusätzliche Einnahmen vor, die bereits im kommenden Jahr wirksam werden
sollen. Nach der einstündigen ersten Lesung soll der Entwurf zur weiteren Beratung an die
Ausschüsse überwiesen werden. Federführend ist der Gesundheitsausschuss.

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Die dramatische Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) habe in den vergangenen
Jahren zu historisch starken Anstiegen der Zusatzbeitragssätze geführt. Hauptursache sei die
Ausgabenentwicklung. Bereits 2027 sei von einer Deckungslücke in Höhe von 15,3 Milliarden Euro
auszugehen. Bis 2030 könne die Lücke auf rund 40 Milliarden Euro ansteigen, heißt es im
Gesetzentwurf.

Zur Stabilisierung der Beiträge müssten die hohen Zuwächse bei den Ausgaben in Einklang mit den
Einnahmen gebracht werden (einnahmenorientierte Ausgabenpolitik). Daher liege der Fokus auf der
Reduktion der Ausgabendynamik. Die GKV soll 2027 durch Mehreinnahmen und Minderausgaben in
Höhe von 16,3 Milliarden Euro entlastet werden, im Jahr 2030 um bis zu 38,1 Milliarden Euro.

Begrenzung der Vergütungsanstiege
Kostenintensive Sondervergütungen und Doppelfinanzierungen sollen abgeschafft werden. Die
jährlichen Vergütungsanstiege sollen in sämtlichen Leistungsbereichen sowie in der Verwaltung auf
die tatsächlichen Kostensteigerungen oder auf die Grundlohnrate (durchschnittliche prozentuale
Steigerung der beitragspflichtigen Einnahmen) begrenzt werden. Dabei soll in den Jahren 2027 bis
2029 ein Abschlag von einem Prozentpunkt gelten.

Vergütungsanstiege bei den stationären Leistungen werden auf die tatsächliche Kostenentwicklung
oder die Grundlohnrate begrenzt. Tarifsteigerungen in Krankenhäusern, die über die maßgebliche
Obergrenze hinausgehen, sollen auch für das Pflegepersonal nur noch zur Hälfte bei der Vergütung
berücksichtigt werden. 

Streichung von Zusatzvergütungen
Beim Pflegebudget der Krankenhäuser sollen Steigerungen ebenfalls nur bis zur maßgeblichen
Obergrenze möglich sein. Zusätzliches Personal, das zur Erfüllung von Personalvorgaben benötigt
wird, soll weiter voll refinanziert werden. Ab 2027 soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
jährlich für mindestens einen der planbaren und mengenanfälligen Eingriffe ein verpflichtendes
Zweitmeinungsverfahren einführen.

Bei der vertragsärztlichen Versorgung werden die extrabudgetären Zusatzvergütungen für



Leistungen, die in offenen Sprechstunden und Vermittlungsfällen erbracht werden, gestrichen. Auch
die extrabudgetäre Zusatzvergütung für die Erstbefüllung und weitere Befüllungen der
elektronischen Patientenakte (ePA) wird nicht mehr gezahlt. 

Höherer Apothekenabschlag
Einbezogen in das Sparpaket ist auch die Pharmabranche. So soll der allgemeine Herstellerabschlag
von derzeit sieben Prozent um eine dynamische Komponente ergänzt werden. Die Regelung betrifft
insbesondere hochpreisige Patentarzneimittel. Festbetragsarzneimittel, Generika, Biosimilars und
versorgungskritische Medikamente werden davon ausgenommen. 

Nicht betroffen sind zudem neu eingeführte Arzneimittel, die in Deutschland in klinischen Prüfungen
waren oder bei denen der Wirkstoff hierzulande produziert wird. In Therapiegebieten mit mehreren
vergleichbaren patentgeschützten Arzneimitteln sollen Anbieter in einen Preiswettbewerb treten.
Der Apothekenabschlag wird von 1,77 Euro auf 2,07 Euro angehoben.

Abschläge bei der Familienversicherung
GKV-Mitglieder müssen bei der beitragsfreien Familienversicherung, die Ehepartner und Kinder
umfasst, Abschläge hinnehmen. Sie wird begrenzt auf mitversicherte Ehepartner und eingetragene
Lebenspartner mit Kindern bis zum vollendeten siebten Lebensjahr, mit behinderten Kindern, mit zu
pflegenden Angehörigen sowie nach Erreichen der Regelaltersgrenze. In allen anderen Fällen zahlen
Mitglieder für ihre derzeit beitragsfrei mitversicherten Ehepartner künftig einen Zuschlag von 2,5
Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Die beitragsfreie Mitversicherung für Kinder bleibt im
vollen Umfang erhalten.

Vorgesehen ist 2027 überdies eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der
Versicherungspflichtgrenze um jeweils 300 Euro im Monat. Festzuschüsse beim Zahnersatz werden
um zehn Prozent reduziert, die Zuzahlungsbeträge werden hingegen um 50 Prozent erhöht
(mindestens 7,50 Euro, höchstens 15 Euro) und mit der Grundlohnrate dynamisiert. 

Teilkrankschreibung und Teilkrankengeld
Neu eingeführt wird eine Teilkrankschreibung und ein Teilkrankengeld: Vorgesehen sind drei Stufen
von Teilarbeitsfähigkeit mit 25, 50 und 75 Prozent. Der G-BA soll dazu die Einzelheiten festlegen.
Zuzahlungsbefreiungen und Härtefallregelungen sollen unverändert bleiben. Der pauschale
Beitragssatz der Arbeitgeber für geringfügig Beschäftigte soll auf den allgemeinen Beitragssatz von
14,6 Prozent zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags angehoben werden.

Cannabisblüten werden künftig von der GKV nicht mehr erstattet. Homöopathische und
anthroposophische Arzneimittel sowie solche Leistungen sind künftig auch als zusätzliche
Satzungsleistungen der Kassen ausgeschlossen. Wegfallen soll zudem die Abrechnung für ein
anlassloses Ganzkörper-Hautkrebs-Screening.

Krankenkassen sollen sparen
Auch die Krankenkassen sollen an der Sparrunde beteiligt werden. So sollen die Verwaltungskosten
der Krankenkassen mit der Anbindung an die Grundlohnsumme dauerhaft gedeckelt werden. Die
Werbeausgaben der Krankenkassen sollen halbiert werden. Für außertariflich beschäftigte
Führungskräfte bei Krankenkassen und ihren Landesverbänden, den Medizinischen Diensten und
den Kassenärztlichen Vereinigungen sollen die Vergütungen begrenzt werden.



Der Bund soll ebenfalls einen Anteil an der Beitragssatzstabilisierung leisten durch eine
Verschiebung der geplanten Rückzahlung der in den Jahren 2023, 2025 und 2026 gewährten
Darlehen an die GKV in Höhe von insgesamt 5,6 Milliarden Euro. Zudem will der Bund die
Beitragspauschale für die Bezieher von Grundsicherung stufenweise anheben. 2027 sind 250
Millionen Euro mehr eingeplant, 2028 dann 500 Millionen Euro, 2029 eine Milliarde Euro, 2030
dann 1,5 Milliarden Euro und 2031 zwei Milliarden Euro. Zugleich soll allerdings der
Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds ab 2027 um zwei Milliarden Euro auf 12,5 Milliarden
Euro reduziert werden.

Mit einem weiteren Gesetzgebungsverfahren soll ab 2028 eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke
eingeführt werden. Die Mehreinnahmen sollen in geeigneter Weise der GKV entlastend zugute
kommen.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-gkv-1181958

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-gkv-1181958

